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Artikel III-101 (ex-Artikel 139)

(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Unionsebene kann, falls sie es wünschen,
zur Herstellung vertraglicher Beziehungen, einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen,
führen.

(2) Die Durchführung der auf Unionsebene geschlossenen Vereinbarungen erfolgt entweder
nach den jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner und der Mitgliedstaaten
oder - in den durch [Art. III-99 (ex-Artikel 137)] erfassten Bereichen - auf gemeinsamen Antrag der
Unterzeichnerparteien durch einen Europäischen Beschluss*, der vom Rat auf Vorschlag der
Kommission angenommen wird.

Enthält die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Bestimmungen betreffend einen der in Art.
III-99 Abs. 1 (ex-Artikel 137 Absatz 1) Buchstabe c, d, f und g genannten Bereiche, so beschließt
der Rat einstimmig.

Explanation (if any) :
* Art. 139 Absatz 2 EGV sah die Umsetzung der Sozialpartnerabkommen durch

"Beschluss" vor, was in der Praxis regelmäßig durch Richtlinien erfolgte. Diese
Möglichkeit der Umsetzung sollte beibehalten werden. Sie wäre auch systematisch
korrekt: bei den Sozialpartnerabkommen handelt es sich nicht um Legislativakte, die
durch Durchführungbestimmungen umgesetzt werden können.


